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Beleidigte Arbeitskollegin
Ein Arbeitnehmer tobte im Rahmen einer Diskussion wegen einer Spesenabrechnung und beschimpfte die im Personalbüro tätige Sachbearbeiterin mit den Worten „so Frauen wie Dich hatte ich schon hunderte“. Später bezeichnete er sie noch als „blöde Nutte“.

Da der Arbeitgeber den Betriebsfrieden als extrem gefährdet ansah, kündigte er dem Arbeitnehmer fristlos. Hiergegen wehrte sich dieser.

Nach Auffassung des Arbeitsgerichtes erfolgte die fristlose Kündigung zu Recht. Nach Ansicht der Richter reichte bereits die erste der beiden beleidigenden Äusserungen aus, um den Betriebsfrieden zu stören. Die zweite beleidigende Äusserung zeige zudem, dass mit Wiederholungen zu rechnen sei.

Da der Wahrheitsgehalt der getätigten Äusserungen nicht hinterfragt wurde, zeigt die Entscheidung, dass nicht jede verbale Attacke zu dulden ist.

(Arbeitsgericht Frankfurt, Aktenzeichen 15 Ca 647/03)
